
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Südmo Components GmbH

§ 1 Allgemeines-Geltungsbereich
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei
denn wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber  Unternehmern  im Sinne von § 310 Abs.
1 BGB.
4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.

§ 2 Angebot
1. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-   und
Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wir
sind verpflichtet vom Besteller als vertraulich bezeichnet Pläne nur mit dessen Zustimmung
Dritten zugänglich zu  machen.

§ 3 Umfang der Lieferung
1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Im
Falle eines Angebots von uns mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot,
sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen
unserer schriftlichen Bestätigung. Konstruktions- und Formänderung des Liefergegenstandes
bleiben uns vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht grundlegend geändert wird und die
Änderung für den Besteller zumutbar ist.

§  4 Preise-Zahlungsbedingungen
1. Unsere Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung „ab Werk“, einschließlich Verladung
im Werk, jedoch ausschließlich  Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Rechnungen enthalten; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum
zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2
% Skonto gewährt.
4. Bei Auftragswerten ab 50.000 € netto gilt folgender Zahlungsmodus, wenn ausdrücklich
nichts anderes vereinbart ist: 1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,  1/3 sobald
dem Besteller mitgeteilt wurde, dass die Hauptteile versandtbereit  sind, der Restbetrag
innerhalb eines weiteren Monats. Die jeweiligen Teilzahlungen sind netto (ohne Abzug) zu
leisten. Zahlungen sind unmittelbar an uns zu leisten oder an einen Bevollmächtigen, wenn
dieser die schriftliche Vollmacht zur Entgegennahme von Zahlungen erhalten hat.

5. Im internationalen Geschäft gelten die üblichen Zahlungsbedingungen, die im jeweiligen
Angebot und/oder  der jeweiligen Auftragsbestätigung näher spezifiziert werden.
6. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8
% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Können wir einen höheren Verzugsschaden
nachweisen, so sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch
berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.
7. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener
Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. Schecks und Wechsel werden nur bei
ausdrücklicher Vereinbarung entgegengenommen. Die Bezahlung ist erst dann erfolgt, wenn die
Zahlungen uns gutgeschrieben worden sind. Wechselpesen trägt der Besteller.

§ 5 Lieferzeit
1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Beibringung der vom Besteller  zu beschaffenen Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie
vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk
verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die
außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung
oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn
die Umstände bei einem Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch
dann für uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen.
. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Besteller
baldmöglichst mitteilen.
4. Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge unseres eigenen Verschuldens
entstanden ist, Schaden erwächst, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche berechtigt, eine
Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung ½ v. H., im
ganzen aber höchstens 5 v. H. vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der
Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß  benutzt werden.
5. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm beginnend einen
Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei
Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch 1/2 v. H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat
berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer
angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit
angemessener verlängerter Frist zu beliefern.
6. Die Einhaltung  der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

§ 6 Gefahrenübergang und Entgegennahme
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung  der Lieferteile auf den Besteller über, und
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die
Versendungskosten  oder  Anfuhr und Aufstellung übernommen haben. Auf Wunsch des
Bestellers werden wir auf seine Kosten  gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichern.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht
die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; wir sind jedoch
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser
verlangt.
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom
Besteller entgegenzunehmen.
4. Teillieferungen sind zulässig.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor.
2. Wird sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl,
Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige  Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst
die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.
3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereigenen.
Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügung durch dritte Hand hat er uns
unverzüglich davon zu benachrichtigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 3 dieser Bestimmung vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern.
Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die
Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der
Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor,
die  Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug kommt.
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im
Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben
wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware
zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt wenn die Ware mit anderen, uns
nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

§ 8 Haftung für Mängel
 1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seiner nach § 377 HGB
Untersuchungs- und Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgekommen ist.
 2. Sofern ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in
Form einer Mangelbeseitigung oder Zulieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im
Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transportwege, Arbeits- und Materialkosten zu
tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als
dem Erfüllungsort verbracht wurde.
 3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt
oder Minderung zu verlangen. Bei nur geringfügigen Vertragswidrigkeiten insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht, sondern nur ein
Minderungsrecht zu.

 4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen sofern  der Besteller
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit,
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
 6. Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist
unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
 7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem  Produkthaftungsgesetz.
 8. Soweit nicht vorstehend etwas abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
 9. Die Verjährungsfrist von Mängelansprüche beträgt 12 Monate gerechnet ab
Gefahrenübergang.
10. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt
unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Lieferung der mangelhaften Sache.

§ 9 Gesamthaftung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen ist, ist ohne Rücksicht
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere
für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzung  oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823
BGB.
2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
3. Es wird keine Gewähr übernommen  für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden
sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung
durch den Besteller oder Dritter, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige
Behandlung, ungeeignet Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten,
ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser
Verschulden zurückzuführen sind, ferner falsche Angaben des Bestellers oder seiner Berater
über betrieblichen und technischen Voraussetzungen sowie die chemischen  physikalischen
Bedingungen für den Einsatz des Liefergegenstandes.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungssort, Teilnichtigkeit
 1. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem
Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart. Die Geltung des
einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
2. Sofern der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind
jedoch berechtigt, den Besteller an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
3. Erfüllungsort ist Riesbürg.
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